
LANDKREIS. Aus dem Mietinteressen-
ten einen Mieter werden zu lassen, ist
Vertrauenssache. Dazu gehören auch
Prüfungen: Ist der Mieter solvent, gibt
es keinerlei Schuldeneinträge in ein-
schlägigen Verzeichnissen wie Schufa,
kann – am besten – der Vor-Vermieter
das Wohlverhalten und die Zahlungs-
moral bestätigen? Ein Mieterzeugnis
des Vor-Vermieters ist möglich, aber
natürlich nicht verpflichtend. Aller-
dings, wer als Mietinteressent alle die-
se Auskünfte mit Blick auf die Rechts-
lage nicht beantworten will, dem soll-
te der Vermieter durchaus mit Miss-
trauen begegnen. Der einfachste Rat,
der leider viel zu oft vergessen wird:
Kaufen Sie nicht die „Katze im Sack“.
Lassen Sie sich nicht von Eloquenz, si-
cherem Auftreten, Porsche vor der Tür
und flotten Sprüchen blenden. Zu viel
Schindluder haben gerade die Interes-
senten mit Vermietern getrieben, die
den „besten Eindruck“hinterließen.

Mietrecht ist Mieterschutzrecht

Ohne Angst zu verbreiten:Wer bei der
Auswahl des Mieters Fehler begeht,
kann sie später nicht mehr korrigie-
ren. Mietrecht ist Mieterschutzrecht.
Man trennt sich heutzutage nach den
Gesetzen einfacher von seinem Ehe-

partner als vom Mieter. Außerdem
darf der Vermieter nicht einfach kün-
digen, wenn eine Miete nicht bezahlt
wurde. Das Gesetz sieht zunächst vor,
dass ein bestimmter Rückstand vor-
handen sein muss, damit eine Kündi-
gung gerechtfertigt ist.

Es kann nicht häufig genug betont
werden, dass gerade bei der Auswahl
und bei der Vertragsgestaltung die Hil-
fe eines Rechtsanwalts Geld spart.
Auch die Mitgliedschaft im Vermieter-
verein ist sinnvoll, da Mitglieder eine
kostenlose Beratung erhalten und
überdies die Möglichkeit besteht, als
Mitglied mit einem geringen Kosten-
beitrag potenzielle Mieter per „Sol-
venzcheck“ überprüfen zu können.
Wenn sich ein Zahlungsverzug ab-
zeichnet, sollte schnellstmöglich an-
waltlicheHilfe herangezogenwerden.

Achtung: Die Abfassung einer Kün-
digung ist leider nicht so einfach, wie
man meint. Auch der Zugang einer
Kündigung birgt Risiken. Nicht selten
werden Einschreiben einfach nicht ab-
geholt (kein Zugang!) oder sogar Brief-
kästen abmontiert. Das Biwak vor der
Wohnungstür zum Abpassen des Mie-
ters scheint vorprogrammiert. Viele
Vermieter, aber auch Anwälte, verges-
sen es, alle erwachsenen Personen in
der Wohnung zu verklagen. Wird nur
eine erwachsene Person vergessen,
egal, ob sie den Mietvertrag unter-
schrieben hat oder nicht, kann der Ge-
richtsvollzieher diese Person nicht
räumen. Lediglich für Kinder gibt es
Ausnahmen. Ergebnis: Das Spiel be-
ginnt von neuem.

Alternativen zur Räumung

Zudem kennt der Rechtsanwalt man-
che Alternativen, wie die „Berliner
Räumung“, um durch Ausübung des
Vermieterpfandrechts den Kostenvor-
schuss an den Gerichtsvollzieher ge-
ring zu halten.

Vertrauen allein
genügt bei der
Vermietung nicht
SERIEAuch der Porsche vor
der Tür ist kein Beweis, ob
derMieter wirklich zahlen
kann.
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VON DR. ANDREAS STANGL
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UNSER RECHTSEXPERTE

➤ Dr. Andreas Stangl, Sozius der Kanz-
lei am Steinmarkt in Cham, ist der
Rechtsexperte von Bayerwald-Echo und
Kötztinger Umschau.

➤ Er ist Fachanwalt
für Bau- und Archi-
tektenrecht sowie für
Miet- undWohnungs-
eigentumsrecht; au-
ßerdemAutor in
mehreren Kommen-
taren, Fachbüchern
und Fachzeitschriften
sowie Referent der
IHK.
➤ Kontakt: Kanzlei

am Steinmarkt, Rechtsanwälte Kuchen-
reuter, Dr. Stangl, Alt & Alt, Steinmarkt
12, 93413 Cham; (0 99 71) 8 54 00; in-
fo@kanzlei-am-steinmarkt.de;
www.kanzlei-am-steinmarkt.de.

Andreas Stangl
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SERIE

ALLES, WAS
RECHT IST

➤ Falle 1: Keinen „nobody“ als
Mieter: Häufig wissen Vermieter
nicht, wer wirklich in der Woh-
nung lebt, weil sie bei der Ver-
tragsgestaltung nachlässig wa-
ren. Wenn aber die Personen in
der Wohnung unbekannt sind,
können sie nicht zwangsgeräumt
werden. Man benötigt von jedem
Mieter über 18 Jahre den Namen,
um ihn räumen zu können (Per-
sonalausweis zeigen lassen). Die
Notiz des Geburtsdatums ist
ebenfalls sinnvoll. Damit lässt
sich die Liquidität im Vorfeld
(Solvenzcheck) erleichtern, da
manche Namen wie „Andreas
Müller“ häufig sind. Zudem hilft
die Aufnahme aller Bewohner
über 18 Jahre im Mietvertrag,
dass sie gesamtschuldnerisch haf-
ten. Mit anderen Worten: Jeder
einzelne haftet für den vollen Be-
trag. So stehen dem Vermieter
mehr Schuldner zur Verfügung.
➤ Achtung Falle 2: Schlüssel: Nie-
mals Schlüssel ohne Mietvertrag
und ohne erste Rate der Kaution
aushändigen! Kaution, Monats-
miete, Schlüssel: Ein einfacher
Grundsatz, der Vermietern fünf-
stellige Schadenssummen erspart
hätte. Solange der Mieter noch
nicht den Schlüssel in der Hand
hat, ist der Vermieter in der stär-
keren Position. Mit der Schlüssel-
übergabe gibt er den Besitz auf.

Wer aber freiwillig seinen Be-
sitz aufgibt, den erklärt das Ge-
setz nicht für schutzwürdig. Um
wieder in den Besitz der Woh-
nung zu gelangen, führt kein
Weg an der langen und teuren
Räumungsklage vorbei. Das be-
deutet einige tausend Euro Kos-
ten und mehrere Monate Warte-
zeit. Es spielt dann auch keine
Rolle, ob ein Mietvertrag unter-
schrieben, die Kaution nicht be-
zahlt oder keine Mietzahlung ge-
leistet wurde. Wer den Mieter
willentlich in das Objekt lässt,
kann ihn nur noch durch gericht-
lichen Zwang aus der Wohnung
setzen. Anders ist es nur bei
„Hausbesetzern“, die „verbotene
Eigenmacht“ begehen, also ohne
Schlüsselübergabe schon mal das
Wohnen probieren.

Warnung
vor zwei
Fehlern
RATSCHLÄGE Identität des
Mieters feststellen und
Schlüssel nicht ohne
Vertrag übergeben

RODING/BAD KÖTZTING. Für den
schönsten Tag im Leben soll alles per-
fekt sein – auch der Look. Und dazu
hat neben Kleid bzw. Anzug die Frisur
einen wesentlichen Anteil. Das Bayer-
wald Echo verlost zusammen mit den
Friseursalons Achhammer jeweils ein
Styling für Braut und Bräutigam – und
das für zwei Paare, die sich im Mai, Ju-
ni, Juli oder August trauen lassen.

„90 Prozent der Brautfrisuren sind
Hochsteckfrisuren“, weiß Friseurmeis-
terin Stefanie Lehner, eine Spezialistin
für Hochsteckfrisuren bei Achham-
mer. Auch der Schleier sei für diemeis-
ten Bräute immer noch ein Muss. Oft-
mals kommen auch Accessoires wie
Perlen, echte Blumen oder Diademe
zum Einsatz. Es gebe viele gute Grün-
de, Brautfriseur und Make-Up von ei-
nem Profi machen zu lassen. Der
Hochzeitstag sei ein einmaliges Erleb-
nis, bei dem das Brautpaar permanent
im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus
nehme man die Fotos immer wieder
zur Hand, und da will man so perfekt
wie nur möglich aussehen. Jede Braut
hat dafür insgeheim schon gewisse

Vorstellungen, Braut- und Society-Zeit-
schriften geben da oft Anregungen. Zu
den angesagten Looks zählen neben
Hochsteckfrisuren auch halb hochge-
steckte Frisuren – am Oberkopf locker
zusammengefasst, ansonsten offen –
wie Angelina Jolie es immer wieder
trägt. Beliebt ist auch der 1930er Jahre
Look mit Seitenwelle und großen Lo-
cken. Auch klassische Varianten wie
eine Banane oder Dutts sind eine Mög-
lichkeit. „Wichtig ist es auf jeden Fall,
eine Brautfrisur zu finden, die auf den
Typ abgestimmt ist und mit der sich
die Braut auch wohlfühlt“, sagt And-

rea Achhammer. Auch das Brautkleid
muss bei denÜberlegungen für die Fri-
sur mit einbezogen werden. Zeigt das
Kleid beispielsweise viel Haut bzw.
sind Hals und Schultern frei, wirken
offene Haare besonders gut. Ist die
Halspartie eher kurz, sollten die Haare
besser hochgesteckt werden, um op-
tisch zu strecken. Beim Make-Up ist
Natürlichkeit der aktuellste Trend.

Auch wenn das Styling des Bräuti-
gams in der Regel viel schneller geht,
auch die Männer haben amHochzeits-
tag –mit passender Friseur – ihren gro-
ßen Auftritt.

Zu gewinnen: Traumfrisur für
den schönsten Tag imLeben
VERLOSUNGZwei Brautpaare
werden vomAchhammer-
Team gestylt.

Hochsteckfrisuren stehen bei Bräuten hoch im Kurs. Friseurmeisterin Stefanie Lehner (links) ist im Salon Achham-
mer eine der Spezialistinnen dafür.
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GEWINNSPIEL FÜR BRAUTPAARE

➤ Das Bayerwald Echo und Friseur
Achhammer verlosen je zweimal ein
Styling für Braut und Bräutigam für den
schönsten Tag im Leben. Der Preis um-
fasst: im Vorfeld der Hochzeit ein Probe-
frisieren für die Braut (Frisieren, Anpro-
be von Schleier und Accessoires, Make-
Up) sowie einen Haarschnitt für den
Bräutigam; am Tag der Hochzeit selbst
sind Brautfrisurmit Make-Up und das
Styling für den Bräutigam inbegriffen.
Ein Styling findet im Salon in Roding, ei-
nes im Salon in Bad Kötzting teil.
➤ Am Gewinnspiel teilnehmen können

Paare, die imMai, Juni, Juli oder August
2010 heiraten.
➤ Wer gewinnen will, ruft amWochen-
ende unter der Nummer 0 13 78/
88 01 31 (0,50€/Festnetzanruf; Mobil-
funk ggf. abweichend) an. Bitte geben
sie neben Namen, Adresse und Telefon-
nummer als Lösung den Ort an, an dem
Ihr Styling stattfinden soll, als Roding
oder Bad Kötzting. Unter allen Anrufern
werden die zwei Preise verlost. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das
Styling der Gewinner-Paare werden wir
im Bayerwald EchoMZ berichten.

LANDKREIS. Vorigen Freitag absolvier-
ten Schüler aus der K13 und der Q11
des Robert-Schuman-Gymnasiums so-
wie des Benedikt-Stattler-Gymnasi-
ums ihre externe Zertifikatsprüfung
der IHK Regensburg bei der Firma
Zollner in Zandt. Beide Schulen arbei-
ten bereits seit Jahren zusammen und
wissen mit der IHK einen verlässli-
chen Partner an ihrer Seite.

Begleitet und vorbereitet wurden
die Schüler von Birgit Maier und Burg-
hard Lang vom BSG sowie Michael
Wolfrum vom RSG. 17 Schüler aus
den beiden Leistungskursen Wirt-
schaft und Recht der 13. Jahrgangsstu-
fe des RSG sowie 12 Schüler des Leis-
tungskurses Wirtschaft und Recht des
BSG stellten sich dabei der ausführli-
cheren Prüfung. Diese beinhaltet zwei
große Teilbereiche. Der erste beschäf-
tigt sich mit Kosten- und Leistungs-

rechnung. Dieses Gebiet wird in der
Schule zwar kaum thematisiert, hat
im Unternehmen jedoch eine zentrale
Bedeutung. Abgerundet wird dieser
erste Prüfungsteil von einigen Fragen
zu Bilanzierung und Bilanzanalyse.
Der zweite Teil hat Unternehmensfor-
men, Vollmachten und Grundzüge der
Wirtschafts- und Sozialpolitik zum In-
halt. Heuer zum ersten Mal absolvier-

ten auch jeweils 15 Schüler aus den
beiden W-Seminaren der 11. Jahr-
gangsstufe die Prüfung.

Nach der Prüfung hatten die Schü-
ler die Gelegenheit, die Firma Zollner
kennenzulernen. Die Zertifikate wer-
den durch einen Vertreter der IHK Re-
gensburg im Rahmen der Abiturfeier
bzw. am Schuljahresende für die Schü-
ler der 11. Jahrgangsstufe übergeben.

IHK-Zertifikat für Abiturienten
SCHULEUmfangreicherWirt-
schaftstest für Gymnasias-
ten

Schüler mit ihrem Lehrer Michael Wolfrum im Prüfungsraum
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